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Abfallwirtschaftliche Ziehrorstellungen: allgemeine und besondere Regelungen
Anlage

Allgemein
verbindliche
Regelungen

Allgemeine
Verwal-
tungsvor-
schriften

Besondere
Regelungen

Beachtung der ge-
setzlichen Vorrangs-
regelung
(§ 3 Abs. 2 Satz 3,
Abs. 4 Satz 2 AbfG
und § 1 LAbfG)

Berücksichtigung der
nach § 4 Abs. 5 AbfG
erlassenen Verwal-
tungsvorschriften
(Technische Anlei-
tung Abfall - TA Ab-
fall)

Anzustreben sind
Entsorgungsverbund-
lösungen bei Beach-
tung der räumlichen
und gewerblichen
Strukturen bei gleich-
zeitiger Aufrechter-
haltung der Entsor-
gungsvielfalt und der
Vermeidung von Ent-
sorgungsmonopolen

Beachtung der nach
§ 18 LAbfG für ver-
bindlich erklärten Ab-
fallehtsorgungspläne

Berücksichtigung der
nach § 16 Abs. 3
LAbfG erlassenen
Rahmenrichtlinien
(Rahmenkonzept zur
Planung von Sonder-
abfallentsorgungs-
anlagen)

Anzustreben ist eine
Berücksichtigung der
Fortentwicklung des
Standes der Technik
soweit eine weiterge-
hende Verringerung
- der Abfälle durch
' Rückführung in den

Stoffkreislauf
- des Gefährdungspo-

tentials der Abfälle
durch Behandlung

- von Emissionen
erfolgt

Berücksichtigung der
in Aufstellung befind- ,
liehen/nicht für ver-
bindlich erklärten Ab-
fallentsorgungspläne

Anzustreben ist die
Fortentwicklung eines
hohen • Entsorgungs-
niveaus bei zugleich
zumutbaren Kosten
und die Anpassungs-
fähigkeit von Anlagen
an veränderte Anfor-
derungen

Anzustreben ist '
- eine an das Abfall-

aufkommen ange- .
paßte Entsorgungs-
struktur

- eine insbesondere
bei Massenabfällen
standortnahe Ent-
sorgung

- eine ausreichende
Verkehrserschlie-
ßung und Infra-
struktur

- djje Möglichkeit der
Einbeziehung des
Entsorgungs-
standortes in einen
Entsorgungsver-
bund


